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Patente kommen nicht vom Himmel und werden 
auch nicht von Gott als unumstößliche Rechte ge-
sandt. Patente sind irdisch verliehene gewerbliche 
Schutzrechte, basierend auf irdischen Erfindun-
gen. Patente werden nach den Bestimmungen von 
Patentgesetzen erteilt, die das Ergebnis eines poli-
tischen und gesetzgeberischen Willensbildungs-
prozesses sind. Patentgesetze und Patente sind in-
sofern nicht unpolitisch. Patente verleihen dem 
Inhaber das Recht, jedem anderen die gewerbs-
mäßige Nutzung der Erfindung zu verbieten. Das 
Patent sichert seinem Inhaber eine Monopolstel-
lung im Markt, die zur Preistreiberei verleiten 
kann. 

Muss der Staat vor einem Patentwucherer kapitu-
lieren, sogar in Notlagen recht- und tatenlos zuse-
hen? Nein, der Staat muss in außergewöhnlichen 
Notlagen das Verbietungsrecht des Patentinhabers 
einschränken dürfen. Zweifellos ist die Covid-
19-Pandemie eine solche Notlage. Impfstoffe und 
Therapeutika zur Bekämpfung der Pandemie sind 
patentgeschützt. Sie treffen nicht auf einen Markt 
aus Konsumenten mit freier Kaufentscheidung, 
sondern auf einen Absatzmarkt mit Milliarden Be-
drohten und Erkrankten, die auf Gedeih und Ver-
derb auf die Medizinprodukte angewiesen sind. Ei-
ne Verlockung für gewinnorientierte Firmen, ihr pa-
tentgeschütztes Monopol beispielsweise wie folgt 
zu überdehnen: a) überhöhte Preise mal gigantische 
Absatzmengen ergeben exorbitante Umsätze, b) ka-
tegorische Ablehnung der Lizenzvergabe, c) Fehl-

steuerung der Belieferung: fremde, Höchstpreise 
zahlende Länder vor dem Heimatland, obwohl die-
ses öffentliche Ressourcen (Geld, Infrastruktur, Bil-
dung) für die     Medizinproduktentwicklung investier-
te. Wird das Patentsystem wie dargestellt miss-
braucht, muss der Staat eingreifen dürfen. Auch 
geistiges Eigentum verpflichtet. Der Staat muss in 
Notlagen Patente ohne die Erlaubnis des Patentin-
habers selbst nutzen oder deren Nutzung anderen 
erlauben dürfen, um so den Bedarf beispielsweise 
an Medizinprodukten im eigenen Land oder in be-
dürftigen Ländern zu decken. Dies ist in den Patent-
gesetzen vieler Länder unter „Staatliche Benut-
zungsanordnung“ und „Zwangslizenz“ sowie inter-
national in in den Artikeln 31 und 31bis des Über-
einkommens über geistiges Eigentum (Trips) der 
Welthandelsorganisation kodifiziert. Allerdings sind 
die Bestimmungen zu komplex und bürokratisch für 
eine Pandemie. Dies ist zu reformieren, bevor die 
nächste Epidemie oder Pandemie kommt. Wird mit 
der Zwangslizenz und der staatlichen Benutzungs-
anordnung das Gespenst der Enteignung oder Ver-
staatlichung heraufbeschworen? Nein. Der Patent-
inhaber hat bei Anordnung dieser Instrumente An-
spruch auf angemessene Entschädigung. 

Mit welchem moralischen Recht darf der Staat in 
die Gewerbefreiheit und das geistige Eigentum ei-
nes Privatunternehmens eingreifen? Er darf das 
dann, wenn er dem Privatunternehmen öffentliche 
Forschungsgelder zur Verfügung gestellt hat. Au-
ßerdem ist der Staat während eines gesundheitli-
chen Notstands gezwungen, große Mengen Impf-
stoffe und Therapeutika bei der Privatwirtschaft zu 
kaufen (staatlich garantiertes Umsatzversprechen), 
es sei denn, die Entwicklung dieser Produkte ist in 
staatlicher Hand. Das Patentsystem ist fein austa-
riert. Es berücksichtigt den Schutz geistigen Eigen-
tums und das Gemeinwohlinteresse. Es erfüllt seine 
Funktion besonders dann, wenn Staat und Patent -
inhaber mit Vernunft handeln. Wird der Patentinha-
ber in Notlagen zu gierig, so muss der Staat ein-
schreiten. Muss dazu das Patentsystem insgesamt 
in Frage gestellt werden? Nein. W

Gerade bei einer Pandemie muss der Staat beim Patentschutz  

das letzte Wort haben.

„Patente werden 
nicht von Gott  

gesandt“ 
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